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 Veröffentlicht am 12.12.2007

Index

58/02 Energierecht

Norm

MinroG 1999 §82 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Unter "Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden dürfen" in § 82 Abs. 1 Z. 1 MinroG ist jede Baulandkategorie zu

verstehen, bei der die Errichtung von Bauten zu Wohnzwecken - ungeachtet der unterschiedlichen Bezeichnungen in

den Raumordnungsgesetzen - zulässig ist.
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